
Glossar 

Recht im Vertrieb – Das Praxis-Glossar für rechtssichere Deals



Vertrieb bedeutet Tempo. Angebote rausgeben, Verhandlungen führen, Abschlüsse erzielen. 

Wer dabei rechtliche Grundregeln missachtet, riskiert mehr als einen verlorenen Deal, sondern 

Abmahnungen, Schadensersatz oder Bußgelder. 

Die meisten rechtlichen Fehler passieren nicht aus Böswilligkeit, sondern aus Unwissenheit: 

Ein mündlich zugesagter Rabatt, der plötzlich bindend ist. Eine E-Mail-Kampagne ohne Opt-in, 

die eine Abmahnung auslöst. Eine Gewährleistungszusage, die weit über die Pflicht hinausgeht. 

Dieses Glossar schafft Klarheit. Es erklärt die 25 wichtigsten Rechtsbegriffe im Vertriebs- und 

Marketingalltag, kompakt, praxisnah und ohne Juristendeutsch. 

 

So nutzen Sie dieses Glossar 

Die 25 Begriffe sind in fünf Themencluster geordnet: 

→ 1. Vertragsrecht – Vom Angebot bis zum Vertragsschluss 

→ 2. AGB und Vertragsgestaltung – Kleingedrucktes mit großer Wirkung 

→ 3. Gewährleistung und Produkthaftung – Wenn der Kunde reklamiert 

→ 4. Datenschutz und Compliance – DSGVO im Vertriebsalltag 

→ 5. Werbung und Wettbewerbsrecht – Werben ohne Abmahnung 

Jeder Eintrag enthält: eine verständliche Definition, ein Praxisbeispiel, einen Praxis-Tipp und eine 

Risiko-Ampel: 

 

🟢 Geringes Risiko – Gut zu wissen, selten problematisch 

🟡 Mittleres Risiko – Regelmäßig relevant, Fehler passieren häufig 

🔴 Hohes Risiko – Fehler hier werden teuer 

 

Cluster 1: Vertragsrecht – Vom Angebot bis zum Vertragsschluss 

1. Angebot (Antrag) 🟡 

Definition: Ein Angebot im rechtlichen Sinne ist eine empfangsbedürfte Willenserklärung, mit der 

jemand einem anderen den Abschluss eines Vertrags so vorschlägt, dass dieser nur noch „Ja“ sagen 

muss. Entscheidend: Ein Angebot muss so konkret sein, dass der Empfänger es mit einem einfachen 

Einverstanden annehmen kann, also Leistung, Preis und Vertragspartner müssen erkennbar sein. 

Praxisbeispiel: Sie schreiben einem Kunden: „Wir liefern Ihnen 500 Einheiten Produkt X zum Stück-

preis von 12,50 EUR netto, Lieferung bis 30.04.“ Das ist ein bindendes Angebot. Sagt der Kunde „Ja“, 

ist der Vertrag geschlossen. Auch ohne Unterschrift. 

Praxis-Tipp: Formulieren Sie Angebote bewusst. Wenn Sie nur eine Orientierung geben wollen, 

kennzeichnen Sie das klar als unverbindliche Preisindikation oder freibleibendes Angebot. Sonst sind 

Sie im Zweifel gebunden. 



2. Annahme 🟡 

Definition: Die Annahme ist das „Ja“ zum Angebot. Sie muss inhaltlich mit dem Angebot überein-

stimmen und rechtzeitig beim Anbietenden eingehen. Wichtig: Eine Annahme mit Änderungen gilt 

rechtlich als Ablehnung des ursprünglichen Angebots und gleichzeitig als neues Angebot (sog. 

modifizierte Annahme). 

Praxisbeispiel: Ihr Kunde antwortet auf Ihr Angebot: „Einverstanden, allerdings mit Zahlungsziel 90 

Tage statt 30 Tage.“ Das ist kein Vertragsschluss, sondern ein Gegenangebot, das nun Sie annehmen 

oder ablehnen können. 

Praxis-Tipp: Lesen Sie Auftragsbestätigungen Ihrer Kunden genau. Weichen sie vom Angebot ab, 

ist kein Vertrag zustande gekommen. Reagieren Sie dann zeitnah. Schweigen kann unter Umständen 

als Zustimmung gewertet werden, insbesondere unter Kaufleuten! 

 

3. Invitatio ad offerendum 🟢 

Definition: Lateinisch für Einladung zur Abgabe eines Angebots. Gemeint ist damit eine Aufforderung, 

die wie ein Angebot aussieht, aber rechtlich keines ist, etwa ein Produktkatalog, eine Preisliste oder 

ein Online-Shop. 

Praxisbeispiel: Ihre Preisliste auf der Website zeigt Produkt Y – ab 899 EUR. Ein Kunde bestellt. 

Rechtlich hat der Kunde damit ein Angebot abgegeben, das Sie annehmen oder ablehnen können. 

Sie sind nicht automatisch verpflichtet zu liefern. 

Praxis-Tipp: Nutzen Sie diese Unterscheidung bewusst. Preislisten und Kataloge sollten 

Formulierungen wie „Preise freibleibend“ oder „Angebot vorbehaltlich Verfügbarkeit“ enthalten. 

 

4. Schriftformerfordernis 🔴 

Definition: Manche Verträge oder Erklärungen sind nur wirksam, wenn sie schriftlich, also mit 

eigenhändiger Unterschrift auf Papier, abgegeben werden. Daneben gibt es die elektronische Form 

(qualifizierte elektronische Signatur) und die Textform (E-Mail reicht). 

Praxisbeispiel: Sie verhandeln mit einem Kunden eine Vertragsverlängerung. Im bestehenden Vertrag 

steht: „Änderungen bedürfen der Schriftform.“ Sie einigen sich per E-Mail auf neue Konditionen. 

Problem: Wenn der Vertrag echte Schriftform verlangt, reicht eine E-Mail ohne qualifizierte 

elektronische Signatur nicht aus. 

Praxis-Tipp: Prüfen Sie bei jedem Vertrag die Formklauseln. Steht Schriftform, brauchen Sie 

Unterschriften. Steht Textform, reicht eine E-Mail. Im Zweifel: lieber eine Stufe formaler als nötig. 

 

5. Leistungsbeschreibung 🔴 

Definition: Die Leistungsbeschreibung definiert, was genau geschuldet wird: Art, Umfang, Qualität 

und Zeitrahmen der Leistung. Sie ist das Herzstück jedes Vertrags. 



Praxisbeispiel: Sie verkaufen eine Softwarelösung und schreiben ins Angebot: „Implementierung der 

Software inkl. Schulung.“ Der Kunde erwartet drei ganztägige Vor-Ort-Schulungen, Sie hatten ein 

zweistündiges Webinar eingeplant. 

Ergebnis: Streit, Nachverhandlung, Vertrauensverlust. 

Praxis-Tipp: Je präziser die Leistungsbeschreibung, desto weniger Konfliktpotenzial. Definieren Sie: 

Was ist enthalten? Was ist ausdrücklich nicht enthalten? Welche Mitwirkungspflichten hat der Kunde? 

 

6. Vertragsstrafe 🟡 

Definition: Eine Vertragsstrafe ist eine vorab vereinbarte Geldzahlung, die fällig wird, wenn eine 

Vertragspartei gegen bestimmte Pflichten verstößt, typischerweise bei Terminüberschreitungen oder 

Geheimhaltungsverstößen. 

Praxisbeispiel: In einem Rahmenvertrag steht: „Bei Überschreitung des Liefertermins zahlt der 

Auftragnehmer eine Vertragsstrafe von 0,5 % des Auftragswertes pro Werktag Verzug, maximal 5 %.“ 

Sie liefern zwei Wochen zu spät und schulden dem Kunden automatisch den vereinbarten Betrag. 

Praxis-Tipp: Achten Sie in Kundenverträgen auf Vertragsstrafen-Klauseln. In AGB sind überhöhte 

Vertragsstrafen oft unwirksam. In individuell verhandelten Verträgen gilt das nicht. Verhandeln Sie 

Obergrenzen und klare Auslösetatbestände. 

 

Cluster 2: AGB und Vertragsgestaltung – Kleingedrucktes mit 

großer Wirkung 

7. Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 🟡 

Definition: AGB sind vorformulierte Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei der anderen bei 

Vertragsschluss stellt. AGB unterliegen einer strengen Inhaltskontrolle. Klauseln, die den Vertrags-

partner unangemessen benachteiligen, sind unwirksam. 

Praxisbeispiel: Ihr Kunde bestellt und verweist auf seine Einkaufs-AGB. Darin steht: 

„Gewährleistungsfrist 36 Monate.“ Ihre eigenen AGB sehen 12 Monate vor. 

Welche gelten? Wenn Sie dem Kunden nicht widersprechen, könnten seine AGB Vertragsbestandteil 

werden. 

Praxis-Tipp: Reagieren Sie aktiv, wenn Kunden eigene AGB einbringen. Ein klarer Hinweis wie 

„Wir beauftragen ausschließlich auf Basis unserer beigefügten AGB“ kann entscheidend sein. 

 

8. Battle of the Forms 🔴 

Definition: So wird die Situation genannt, in der beide Vertragsparteien auf ihre jeweils eigenen AGB 

verweisen. Nach deutschem Recht gilt im Zweifel: Wo sich die AGB widersprechen, gelten die gesetz-

lichen Regelungen. 



Praxisbeispiel: Sie senden ein Angebot mit Ihren AGB. Der Kunde bestellt unter Verweis auf seine 

Einkaufs-AGB. Sie liefern, ohne dem zu widersprechen. Im Streitfall: Beide AGB-Sätze haben sich 

gegenseitig aufgehoben. Es gilt das Gesetz. 

Praxis-Tipp: Widersprechen Sie fremden AGB immer ausdrücklich und zeitnah, idealerweise in der 

Auftragsbestätigung. Schulen Sie Ihr Vertriebsteam entsprechend. 

 

9. Salvatorische Klausel 🟢 

Definition: Eine salvatorische Klausel regelt, was passiert, wenn einzelne Bestimmungen eines 

Vertrags unwirksam sind. Sie verhindert, dass der gesamte Vertrag kippt, weil eine Klausel fehlerhaft 

ist. 

Praxisbeispiel: In Ihrem Rahmenvertrag ist eine Haftungsklausel enthalten, die ein Gericht für 

unwirksam erklärt. Dank der salvatorischen Klausel bleibt der Rest des Vertrags bestehen. 

Praxis-Tipp: Eine salvatorische Klausel gehört in jeden Vertrag. Verlassen Sie sich aber nicht blind 

darauf: Sie ersetzt keine sorgfältige Vertragsprüfung. 

 

10. Individualvereinbarung 🟢 

Definition: Eine Individualvereinbarung ist eine Vertragsklausel, die nicht vorformuliert, sondern 

zwischen den Parteien individuell ausgehandelt wurde. Sie unterliegt nicht der strengen AGB-Kontrolle 

und hat Vorrang vor AGB. 

Praxisbeispiel: Ihr Kunde möchte ein längeres Zahlungsziel. Sie einigen sich auf 60 statt 30 Tage und 

halten das in einem separaten Schreiben fest. Diese Vereinbarung geht Ihren AGB vor. 

Praxis-Tipp: Halten Sie Individualvereinbarungen immer schriftlich fest. Dokumentieren Sie auch den 

Verhandlungsprozess, um im Streitfall nachweisen zu können, dass tatsächlich verhandelt wurde. 

 

11. Gerichtsstandsvereinbarung 🟡 

Definition: Eine Gerichtsstandsvereinbarung legt fest, welches Gericht im Streitfall zuständig ist. 

Zwischen Unternehmen (B2B) ist sie grundsätzlich zulässig. 

Praxisbeispiel: Ihr Unternehmen sitzt in Heidelberg, Ihr Kunde in Hamburg. Ohne Vereinbarung 

müssten Sie im Streitfall möglicherweise in Hamburg klagen. Mit einer Gerichtsstandsklausel in Ihren 

AGB ersparen Sie sich weite Wege. 

Praxis-Tipp: Achten Sie bei Kundenverträgen darauf, wo der Gerichtsstand liegt. Verhandeln Sie 

diesen Punkt aktiv, gerade bei großen Auftragsvolumina. 

 

 



Cluster 3: Gewährleistung und Produkthaftung – Wenn der 

Kunde reklamiert 

12. Sachmangel 🟡 

Definition: Ein Sachmangel liegt vor, wenn die gelieferte Ware nicht die vereinbarte Beschaffenheit 

aufweist, sich nicht für die vertraglich vorausgesetzte Verwendung eignet oder nicht der üblichen 

Beschaffenheit entspricht. 

Praxisbeispiel: Sie verkaufen eine Maschine, die laut Angebot 200 Einheiten pro Stunde produzieren 

soll. Beim Kunden schafft sie nur 150. Das ist ein Sachmangel. 

Praxis-Tipp: Achten Sie darauf, welche Eigenschaften Sie im Angebot zusichern. Formulieren Sie 

realistisch und kennzeichnen Sie Richtwerte als solche. 

 

13. Nacherfüllung 🟡 

Definition: Die Nichterfüllung ist das erste Recht des Käufers bei einem Mangel. Er kann wählen 

zwischen Nachbesserung (Reparatur) und Nachlieferung (Ersatzlieferung). 

Praxisbeispiel: Ein Kunde meldet, dass die gelieferte Software einen Fehler hat. Bevor er vom Vertrag 

zurücktreten kann, müssen Sie die Gelegenheit zur Nachbesserung bekommen. 

Praxis-Tipp: Nehmen Sie Reklamationen ernst und reagieren Sie schnell mit einem konkreten 

Nachbesserungsangebot. Dokumentieren Sie jeden Nachbesserungsversuch. 

 

14. Verjährungsfrist (Gewährleistung) 🔴 

Definition: Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt bei neuen Sachen zwei Jahre ab Übergabe. 

Im B2B-Bereich kann die Frist vertraglich verkürzt werden, in AGB auf mindestens ein Jahr. 

Praxisbeispiel: Sie liefern im Januar 2026 eine Anlage. Im Dezember 2027 meldet der Kunde einen 

Mangel. Haben Ihre AGB wirksam auf 12 Monate verkürzt, ist der Anspruch verjährt. 

Praxis-Tipp: Prüfen Sie in jedem Vertrag die Gewährleistungsfristen. Achten Sie auf Formulierungen 

in Kunden-AGB, die Fristen verlängern. 

 

15. Rügepflicht (§ 377 HGB) 🔴 

Definition: Im Handelskauf (B2B) muss der Käufer die Ware unverzüglich nach Erhalt untersuchen und 

erkennbare Mängel sofort rügen. Tut er das nicht, gilt die Ware als genehmigt. 

Praxisbeispiel: Ihr Kunde erhält eine Lieferung von 1.000 Bauteilen. 50 Stück sind sichtbar be-

schädigt. Der Kunde meldet sich erst vier Wochen später. Ergebnis: Er hat seine Ruege versäumt. 

 

 



16. Produkthaftung 🔴 

Definition: Das Produkthaftungsgesetz macht den Hersteller verschuldensunabhängig haftbar, 

wenn ein fehlerhaftes Produkt Schäden an Personen oder privat genutzten Sachen verursacht. 

Die Haftung kann vertraglich nicht ausgeschlossen werden. 

Praxisbeispiel: Ein Kunde nutzt Ihr technisches Gerät bestimmungsgemäß. Durch einen 

Konstruktionsfehler überhitzt das Gerät und beschädigt die Büroeinrichtung. 

Sie haften unabhängig von Verschulden. 

Praxis-Tipp: Produkthaftung lässt sich nicht wegverhandeln. Formulieren Sie Produktwarnungen 

sorgfältig und schließen Sie eine Produkthaftpflichtversicherung ab. 

 

Cluster 4: Datenschutz und Compliance – DSGVO im 

Vertriebsalltag 

17. Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) 🔴 

Definition: Die Einwilligung muss freiwillig, informiert, unmissverständlich und für den konkreten 

Zweck erteilt werden. Sie kann jederzeit widerrufen werden. 

Praxisbeispiel: Sie möchten einem Interessenten nach einer Messe regelmäßig Ihren Newsletter 

senden. Ohne ausdrückliche Einwilligung (Opt-in) dürfen Sie das nicht. Die Visitenkarte allein reicht 

nicht. 

Praxis-Tipp: Holen Sie Einwilligungen immer nachweisbar ein, idealerweise per Double-Opt-in. 

Speichern Sie Zeitstempel, IP-Adresse und den genauen Wortlaut. 

 

18. Berechtigtes Interesse (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) 🟡 

Definition: Das berechtigte Interesse erlaubt eine Datenverarbeitung auch ohne Einwilligung, 

wenn Ihr Interesse die Interessen der betroffenen Person überwiegt. Es erfordert immer eine 

dokumentierte Interessenabwägung. 

Praxisbeispiel: Ein Bestandskunde hat Produkt A gekauft. Sie möchten ihm per Post ein Angebot für 

Produkt B schicken. Das kann auf berechtigtes Interesse gestützt werden. Per E-Mail gelten strengere 

Regeln. 

Praxis-Tipp: Dokumentieren Sie Ihre Interessenabwägung schriftlich. 

Fragen Sie sich: Erwartet die Person diese Kontaktaufnahme? 

 

19. Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO) 🟡 

Definition: Wenn Sie personenbezogene Daten durch einen externen Dienstleister verarbeiten lassen, 

brauchen Sie einen Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV). 



Praxisbeispiel: Ihr Vertriebsteam nutzt ein CRM-System eines US-Anbieters. Sie brauchen einen AVV 

mit dem Anbieter und müssen prüfen, ob ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet ist. 

Praxis-Tipp: Führen Sie eine Liste aller externen Dienstleister mit Zugriff auf personenbezogene 

Daten. Prüfen Sie, ob für jeden ein aktueller AVV vorliegt. 

 

20. Löschpflicht (Art. 17 DSGVO) 🔴 

Definition: Personenbezogene Daten müssen gelöscht werden, wenn der Zweck der Verarbeitung 

entfällt, die Einwilligung widerrufen wird oder die Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden. 

Praxisbeispiel: Ein Lead hat vor drei Jahren Ihr Whitepaper heruntergeladen, seither nie reagiert. 

Haben Sie noch einen Zweck für die Speicherung? Wenn nicht, müssen die Daten raus. 

Praxis-Tipp: Implementieren Sie ein Löschkonzept mit klaren Fristen. Automatisierte Erinnerungen im 

CRM helfen, Fristen nicht zu verpassen. 

 

21. CRM-Compliance 🟡 

Definition: CRM-Compliance beschreibt die datenschutzkonforme Nutzung von CRM-Systemen: 

gültige Rechtsgrundlage pro Datensatz, Löschfristen, Einwilligungs-dokumentation und technisch-

organisatorische Maßnahmen. 

Praxisbeispiel: Im CRM steht: „Hat auf Messe mündlich Interesse an Newsletter bekundet.“ 

Das reicht als Nachweis einer Einwilligung nicht aus. 

Praxis-Tipp: Nutzen Sie CRM-Felder konsequent: Rechtsgrundlage pro Kontakt, Einwilligungsdatum, 

Zweck und geplantes Löschdatum. Schulen Sie Ihr Vertriebsteam regelmäßig. 

 

Cluster 5: Werbung und Wettbewerbsrecht – Werben ohne 

Abmahnung 

22. Opt-in / Double-Opt-in 🔴 

Definition: Opt-in bezeichnet die ausdrückliche Einwilligung in den Erhalt von Werbung. Der Double-

Opt-in ergänzt eine Bestätigungs-E-Mail. Im E-Mail-Marketing ist Double-Opt-in der Goldstandard. 

Praxisbeispiel: Sie schalten eine LinkedIn-Anzeige. Interessenten tragen sich in ein Formular ein und 

erhalten automatisch Ihren Newsletter. Ohne Bestätigungsmail können Sie nicht beweisen, dass die 

Person sich wirklich selbst angemeldet hat. 

Praxis-Tipp: Richten Sie für jede E-Mail-Liste einen Double-Opt-in-Prozess ein. Speichern Sie den 

Klick-Zeitpunkt und die IP-Adresse. Versenden Sie zwischen Anmeldung und Bestätigung keine 

werblichen Inhalte. 

 

 



23. Irreführende Werbung (§ 5 UWG) 🔴 

Definition: Werbung ist irreführend, wenn sie unwahre oder täuschende Angaben enthält. Auch das 

Weglassen wesentlicher Informationen kann irreführend sein. Wettbewerber und 

Verbraucherschutzverbände können abmahnen. 

Praxisbeispiel: Sie bewerben Ihr Produkt mit Testsieger 2025. Der Test bezog sich aber nur auf eine 

Einzelfunktion. Das kann als irreführend gelten. 

Praxis-Tipp: Prüfen Sie jede Werbeaussage auf Belegbarkeit. Verwenden Sie Testergebnisse nur mit 

korrekter Quellenangabe, Jahreszahl und Kontext. 

 

24. Vergleichende Werbung (§ 6 UWG) 🟡 

Definition: Vergleichende Werbung ist grundsätzlich zulässig, aber nur unter engen Voraussetzungen: 

Der Vergleich muss objektiv, sachlich und nachprüfbar sein. 

Praxisbeispiel: Sie schreiben: „Unsere Software ist 30 % schneller als Produkt Z von Wettbewerber X.“ 

Das ist zulässig, wenn Sie es belegen können. „Unsere Lösung ist einfach besser als der Schrott von X“ 

hingegen ist unzulässig. 

Praxis-Tipp: Stützen Sie Vergleiche immer auf nachprüfbare Fakten. Lassen Sie vergleichende 

Aussagen vor Veröffentlichung von der Rechtsabteilung freigeben. 

 

25. Greenwashing 🔴 

Definition: Greenwashing bezeichnet die irreführende Vermarktung von Produkten als besonders 

umweltfreundlich, ohne dass dies durch Fakten gedeckt ist. Die EU verschärft die Regulierung laufend. 

Praxisbeispiel: Sie bewerben Ihr Produkt als klimaneutral, weil Sie CO2-Zertifikate kaufen. 

Gerichte haben solche Aussagen zunehmend als irreführend eingestuft. 

Praxis-Tipp: Vermeiden Sie vage Umweltaussagen ohne konkrete Belege. Benennen Sie stattdessen 

messbare Fakten, z.B „30 % weniger Energieverbrauch gegenüber Vorgängermodell“. 

 

 

 

 

 

 



Checkliste: Ihr 5-Minuten-Rechtscheck vor dem nächsten 

Angebot 

 

Angebot & Vertrag: 

☐ Ist das Angebot als verbindlich oder unverbindlich gekennzeichnet? 

☐ Ist die Leistungsbeschreibung konkret und vollständig? 

☐ Sind die richtigen AGB einbezogen und fremde AGB ausdrücklich ausgeschlossen? 

☐ Sind Formvorschriften eingehalten? 

☐ Sind Vertragsstrafen, Haftungsgrenzen und Gewährleistungsfristen geprüft? 

 

Reklamation & Gewährleistung: 

☐ Liegt ein Sachmangel vor oder eine falsche Erwartung des Kunden? 

☐ Wurde dem Kunden Nichterfüllung angeboten? 

☐ Ist die Gewährleistungsfrist noch nicht abgelaufen? 

☐ Hat der Kunde (im B2B-Geschäft) rechtzeitig gerügt? 

 

Datenschutz: 

☐ Liegt für jeden Kontakt im CRM eine dokumentierte Rechtsgrundlage vor? 

☐ Ist für E-Mail-Marketing ein Double-Opt-in eingerichtet? 

☐ Sind AVVs mit allen relevanten Dienstleistern geschlossen? 

☐ Gibt es ein Löschkonzept mit definierten Fristen? 

 

Werbung & Marketing: 

☐ Sind alle Werbeaussagen belegbar und nicht irreführend? 

☐ Sind Preisangaben vollständig und korrekt? 

☐ Sind Umweltaussagen konkret und nachweisbar? 

☐ Liegt für vergleichende Werbung eine Freigabe der Rechtsabteilung vor? 

 



Faustregel: Wenn Sie bei einem Punkt unsicher sind, ist das kein Grund, den Deal zu 

stoppen, aber ein guter Grund, kurz Rücksprache mit Ihrer Rechtsabteilung zu halten. 

Fünf Minuten Abstimmung können fünf Monate Rechtsstreit ersparen. 

 

Fazit: Rechtswissen als Vertriebsvorteil 

Recht im Vertrieb ist kein Hindernis, sondern ein Wettbewerbsvorteil. Wer die Grundbegriffe kennt, 

verhandelt souveräner, vermeidet teure Fehler und gewinnt das Vertrauen von Kunden und 

Geschäftspartnern. 

 

Seminar-Tipp: Im Seminar „Legal Basics für den Vertrieb“ des FORUM Instituts 

arbeiten Sie an realen Fallkonstellationen, diskutieren mit erfahrenen Referentinnen 

und nehmen sofort umsetzbare Handlungsempfehlungen mit in Ihren Arbeitsalltag. 

 

Dieses Dokument stellt keine Rechtsberatung dar. Bei konkreten Rechtsfragen wenden Sie sich 

an Ihre Rechtsabteilung oder eine fachkundige Kanzlei.  
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Passende Weiterbildungen finden Sie hier: 
Weiterbildung zum Thema Recht 
Finden Sie aus unserem breiten, erstklassigen Weiterbildungsangebot die für Ihre 
Bedürfnisse passende Fortbildung. Profitieren Sie von unseren maßgeschneiderten 
Seminaren und Lehrgängen mit erfahrenen, hochkarätigen Experten rund um das 
Thema Recht. Jetzt informieren.

e-Learning – Klicken und Lernen 
Das FORUM Institut bietet mit hochwertigen e-Learning-Programmen eine flexible 
Weiterbildungsform. Entscheiden Sie selbst, wann und wo Sie lernen.  
Jetzt testen. 
 
Inhouse-Seminare – Maßgeschneiderte Lösungen 
Alle unsere Seminare eignen sich auch hervorragend als Inhouse-Training.  
Jetzt individuelles Angebot anfordern.

https://www.forum-institut.de/area2/7000-recht/117/N/0/0/0
https://www.forum-institut.de/e-learning#demo-account/117/N/0/0/0
https://www.forum-institut.de/ms/268/117/0/0/0/0
https://www.forum-institut.de/ms/697/117/0/0/0/0

